Betriebsvereinbarung:
Ausgleichszeiträume der zulässigen wöchentlichen Höchstarbeitszeit
Die ……………………………….. GmbH, 
vertreten durch die Geschäftsführerin ……………… - Arbeitgeberin –
und 
deren Betriebsrat, 
vertreten durch die stellv. Betriebsratsvorsitzende……………………, - Betriebsrat – 
vereinbaren:
1.	Geltungsbereich
Die folgenden Regelungen gelten -
persönlich 	für Arbeitnehmer/innen im Sinne BetrVG § 5, die in die Dienstpläne der folgenden Arbeitsbereiche eingereiht sind: ……………………………………………
zeitlich 	für die Planung und Anordnung ab dem Tag der Unterzeichnung,
inhaltlich	für die Überwachung der Grenzen für die gesetzlich zulässige wochendurchschnittliche Höchstarbeitszeit. 
2.	Erfassung, Aufzeichnung und Bewertung
(1) Die Arbeitgeberin erfasst Wochentag, Beginn und Ende der Arbeitszeit der Arbeitnehmer/innen im Sinne BetrVG § 5. Ist nichts anderes erfasst, gilt die Spanne der Anwesenheit als Arbeitszeit. Die Arbeitgeberin zeichnet ihre Erfassungen auf.
(2) Die Arbeitgeberin überwacht zeitnah, ob bei unverändertem Plan die gesetzlich höchstzulässige Grenze der Arbeitszeit innerhalb des Bezugszeitraum überschritten würde. Sie legt in diesen Fällen dem Betriebsrat zeitnah Maßnahmen zur entsprechenden Freistellung von geplanter Arbeitszeit (schutzrechtlicher Freizeitausgleich gekennzeichnet mit "sFA") zur Mitbestimmung vor.
3.	Gesetzliche Ausgleichszeiträume
(1) Die Arbeitgeberin kann die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer/innen (§ 2 ArbZG) über 8 Stunden verlängern. Dazu stellt sie sicher, dass im Kalendermonat im Durchschnitt 8 Stunden je Werktag (Montag bis Samstag) nicht überschritten werden (§ 6 Abs. 2 ArbZG).
Die Arbeitgeberin teilt den betroffenen Arbeitnehmern/innen mit, falls sie so unter diesen Schutz fallen. Sie fügt im Dienstplan dem Namen ein „N“ hinzu oder listet Namen mit entsprechendem Schutzhinweis separat zu jedem Plan an.
(2) Die Arbeitgeberin kann die werktägliche Arbeitszeit der übrigen Arbeitnehmer/innen auf über 8 Stunden verlängern. Dazu stellt sie sicher, dass innerhalb jedes am Montag beginnenden (gleitenden) 24-Wochen-Bezugszeitraums (EuGH 11.04.2019 C-254/18) im Durchschnitt 8 Stunden je Werktag (Montag bis Samstag) nicht überschritten werden (§ 3 ArbZG).
(3) Die Arbeitgeberin weist dazu wochenweise in der Rückschau auf den Ausgleichszeitraum die zulässige Höchstarbeitszeit aus (Grenzwert). Sie weist zudem die erreichte Summe der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit aus (Ist).
(4) Kalendertage, an denen wegen Urlaubs oder Arbeitsunfähigkeit von Arbeitspflichten befreit wird, (Zeiten gemäß EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG Artikel 16) werden bei der Berechnung des Durchschnitts mit 6,86 Stunden neutralisiert.
[Alternativ:] Werktage (Montag bis Samstag) an denen wegen Urlaubs oder Arbeitsunfähigkeit von Arbeitspflichten befreit wird, werden bei der Berechnung des Durchschnitts mit je acht Stunden wie Arbeitszeit gewertet.

…………………………., den .......................
Für die Arbeitgeberin	Für den Betriebsrat

___________________	____________________
Geschäftsführer/in	stellv. Vorsitzende des Betriebsrates
Betriebsvereinbarung Ausgleichszeiträume der Höchstarbeitszeit
